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Bescheid 

Der unabhängige Finanzsenat hat über den Devolutionsantrag des T.L., inA., betreffend den 

Antrag auf Aufhebung des Bescheides des Finanzamtes Gmunden Vöcklabruck hinsichtlich 

Wiederaufnahme des Verfahrens (Einkommensteuer 2001 vom 9.7.2004) gemäß § 299 Abs.1 

BAO vom 22. August 2005 entschieden: 

Der Devolutionsantrag gemäß § 311 BAO i.d.F. BGBl I 2002/97 vom 22. August 2005 

wird als unzulässig zurückgewiesen. 

Begründung 

Nach Ritz (vgl. BAO-Handbuch, Kommentar zum neuen Abgabenrechtsmittelverfahren § 311, 

Punkt 5., Seite 264, Lindeverlag, Wien im September 2002) ist der Devolutionsantrag 

zurückzuweisen, wenn die Entscheidungspflicht erloschen ist, etwa weil der maßgebende 

Antrag zurückgenommen wurde. 

Am 20.Jänner 2005 wurde der Antrag auf Aufhebung des Einkommensteuerbescheides 

betreffend Wiederaufnahme des Verfahrens (2001) vom 9.7.2004 gestellt. 

Grundsätzlich wird bemerkt, dass der Antrag auf Aufhebung gemäß § 299 Abs. 1 BAO der 

Entscheidungspflicht unterliegt (Ritz im o.a.Handbuch Punkt 9., Seite 250).  

Dieser Antrag wurde aber vom Einschreiter selbst am 14. Februar 2005 

zurückgenommen. 

Damit wurde keine Entscheidungspflicht der Abgabenbehörde I. Instanz verletzt . 

Die Mitteilung der Abgabenbehörde I.Instanz im Sinne des § 311 Abs. 4 BAO wurde 

eingeholt. 
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Rechtsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid ist gemäß § 291 BAO ein ordentliches Rechtsmittel nicht zulässig. Es 

steht Ihnen jedoch das Recht zu, innerhalb von sechs Wochen nach Zustellung dieses 

Bescheides eine Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof oder den Verfassungsgerichts-

hof zu erheben. Die Beschwerde an den Verfassungsgerichtshof muss – abgesehen von den 

gesetzlich bestimmten Ausnahmen – von einem Rechtsanwalt unterschrieben sein. Die 

Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof muss – abgesehen von den gesetzlich be-

stimmten Ausnahmen – von einem Rechtsanwalt oder einem Wirtschaftsprüfer unterschrieben 

sein 

Linz, am 22. September 2005 


